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Hüter der Verfassung einer 
Zivilgesellschaft 

Womit kann das Bundesverfassungsgericht seine ReehtsprechHng in politisch 
~lmstrittenen Fragen - etwa die Kruzifix-, Soldaten sind Mörder-, Sitzblocka­
den-Entse"eid~mgen - legitimieren? Stellt legal-rational begründete Autorität 
eine hinreichende modeme LegitimationsqHelle Mr? Frankenberg bezweifelt 
MS. Er schlägt stattdessen eine Legitimationsgrundlage vor, die im zivi/gesell­
schaftlichen Konflikt ihre Wurzeln hat. 

D. Red. 

1. Unmhe über Karlsruhe 

Im Bild ein modernes Gebäude aus Glas und Stahl, schlicht und würdig : »eine wohl­

proportionierte ,Orangerie«< r. Das architektOnische Versprechen von Transparenz, 

ganz im Stile ei ner demokratischen Republik . Der Sitz des Bundesverfassungsge­

richts, kurz : BVerfG. Aus dem Off informiert uns die sonore Stimme des öffenrlich­

rechtlichen Kommentators, das seit langem erwartete Urteil in der Sache X sei er­

gangen. Schnitt. Nun treten die Mitglieder des BVerfG - farbenprächtig wie Rich­

terkönige, verschlossen wie Subsumtionsautomaten - vor die Augen auch der 

fernsehkameras und verkünden ihr Urte il. Schnitt. 

Die interessierte Öffentlichkeit hält zwar nicht den Atem an, doch eine erhöhte Auf­

merksamkei t ist dem obersten Gericht der Republik gewiß. Seine Sprüche sind häufig 

für eine Überraschung gut und regelmäßig kontrovers. Diese Öffentlichkeit, so die 

allein vom Kuraeitgedächtnis informierte Meinung, wurde aus Karlsruhe im vergan­

genen] ahr mehr denn je mit Kontroversen bedient. In der Tat haben die Entscheidun­

gen zu Sitzblockaden, Soldaten, Kruz.ifix und - weniger spektakulär, aber verfas­

sungspolitisch kaum weniger folgenreich - zu Einheitswerten erheblichen Staub auf­

gewirbelt.' Wer freilich ein wenig im Buch der vergleichsweise kurz.en Geschichte des 

BVerfG und in der mittlerweile auf 92 Bände angewachsenen Entscheidungssamm­

lung bläuen, stößt auf zahlreiche Urteile und Beschlüsse, die kaum weniger umstrit­

ten waren: Der Streit um die ursprünglichen Pläne Adenauers zur Wiederbewaffnung 

der Bundesrepublik führte zu einem ersten schweren Verfassungskonflikt, in dem die 

Bundesregierung dem BVcrfG vorwarf, "über die Bestimmungen des Grundgesctzes 

hinausgegangen« zu sein lind »aus eigener Machtvollkommcnheir Recht(zu) setzen«,J 

t Ra~chorn) Aus cintr kleinen Residenz. Zum Sclbs[verstandms Je.') Bundcsverrassungsg,cncIH$, in: Daub­
ler/ Kusel (Hg.), Verfas. ung. geneh, und Politik (1979). '49. Boshafl di< Charak«nsrerung ei er ReSIdenz des 
Rech,s Karlsruhe : .h,lb 0 groß wie der ZcmralfricJhof von Chicago , abcr doppelI so 101- (5. 160). 

1 BVerfG NJW 1995, "q (Silzblocbdcn) ; BVer(G NJW '995, JJOJ (Soldalen), ,m Nachgang 7.um Be­
schluß der J. Kammer des Ers,en S<n." BV.tfG NJW '994. '94J; BVerfG EuGRZ '99\ , J\9 fr. 
(Kruzifix); BVerfG NJ '995. jlJ (ElI\heil<werlc) . Nich( :wfallig ,"crpaß,e »Kru 7. ifix« nur knapp, von d .. 
Gescllschah fu r deutsche Sprache . Is • WOrt. des Jahres ausgezc,cllI\<' 1.0 werden. 

) Bulbin der Bundesregrerung Nr. '98 ( '9jl ), '7'9. Im Vorfeld der EllIschordung des llVetfG über das 
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2 und mit dem »Ende der deutschen Verfassungsjustiz,,' drohte. Bald danach sah sich 
das BVerfG massiven Protesten vornehml.ich aus den juristischen Fakultäten gegen­
über, als es m.it unmißverständlicher Deutlichkeit die These zurückwies, der Wechsel 
von der NS-Diktatur zur Bundesrepublik habe die Rechtsverhältnisse Jer ehemaligen 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes unberührt gei.lssen.' Wiederum die Bundesre­
gieru ng nahm Anstoß an der laut Kan zler Adenaue r »falschen Entscheidung«, die des­
sen Plan, eine "Deutschland-Fernsehen GmbH« zu gründen, Verfassungswidrigkeit 
bescheinigte: Ein regierungsnaher Kommentator belehrte das Gericht, es habe mit 
seinem I. Fernseh-Urteil "Ulbricht und seinen Genossen gedient«'. 
Die Epoche, in der das BVerfG von seinen Gegnern als »Kampfinstrument« der 
linken Opposition tituliert werden konnte,! ging in den 60er Jahren zu Ende, wenn 
sie denn je existierte. Mit dem für Grundrechtsfreunde schwer erträglichen (und 
verfassungsdogmatisch nicht leicht nachvollziehbaren) Abhör-Urteil' setzte sich 
eine etatistische Tendenz durch . Aus Anlaß dieser Entscheid ung, die der Staatsgewalt 
unter Modifikation »e lementarer Verfassungsgrundsätze« die Befugnis zum Abhö­
ren :wsprach, trat erstmals der interne verfassungsrichterliche Dissens in einem 
Sondervotum zutage.'o Ebenfalls eher den Imperativen innerer Sicherheit als rechts ­
und verfassungss taarlicher Logik gehorchte auch der viel kriti sierte "Radikalen­
beschluß«, der den Beamten im Namen nicht der Verfassungs-, sondern der St."ts­
treue auferlegte, »sich jederzeit in diesem Staat zu Hause fühlen« ." 
Daß Etati smus freilich nicht als Regierungsfreundlichkeit mißzuverstehen ist, de­
monstrierte das BVerfG in den 70er Jahren, als sich die sozi.lI.iberale Regierung 
aufmachte, längst überfällige soziale Reformen ins Werk zu setzen. Regelmäßig von 
der im Parlament überstimmten Opposition angerufen, korrigierte das Gericht eine 
Reihe von Reformprojekten. Die sogenannte Fristenlösung scheiterte an der »objek­
tiven Wertordnung« des Grundgesetzes, der das Gericht, konstruktiv über Art. 2 II 
GG, eine Schutzpflicht des Staates auch für das ungeborene Leben entnahm." Diese 
Entscheidung empörte neben der Regierungsmehrheit vor allem die außerparlamen­
tarischen Bewegungen, die das Selbstbestimmungsrecht der Frauen favorisierten. 
Wiederum die sozialliberale Regierung war über die verfassungs richterliche Beurtei­
lung der Brandtschen Entspannungspolitik erbost . 'J 

Gutachten des Bundcspr.lSiJenten zur Verfassungsmaßlgkeit der Europaischt'n Vencidigungsgemei n­
schaft außene Jer damalige jUSliz.minister Dehler, er hofre ... daß sich beim BVcrfC der Geist de.'i 
Sozi.llismus nicht (au swirke) • . Die dann gcfaJlte Entscheidung des Gc::ric:ht$ betreffend dit' bindende 
Wi rkUflt; seines noch 7.11 erslI: llcndC'JI Gut3chtens quittiert(- der Ju slli~_minJs[tr als .. "ollig rechtlos .. (LlctZ.­

mann, Das ßundcsverr:lssu ngsgeridn, J988, 101 f.). Dehler beS iegelte d:.mi{ das Ende seiner politischen 
Km;.«. Vgl. L"ch,. DIE ZEIT Nr. J\ (195\) und WeseI. DfE ZEIT Nr'40 (199\). 
Bulletin d. BundcS'reg. Nr.18s '1.16.11,1952. 
ßVerfGE I , 167/1 77 f. (G I) J - Ubernahme .. ~trd ran ~lcr .. Angchorigcr des of(emllchen DIensces); }. S8 
(Ubern:Jhme von Bc~nllen) i ). I g7 (Übemahmc von Angestellten); ). 188 (Ubernahme von Soldaten)­
im offenen Widerspruch zou ßGHZ 1),299. 

6 BVl'rfGE 12, .lOS (I. Fernseh-Urteil). 
7 W3gnf:r-Kauß, in: die politische meinung nr. 58 (1961). 
8 Vgl. Ridder, In Sachen Opposition, in: rS f. Adolf Arndl, hrsg. v. Ehmke (Fr~nkfun/M, 1969). Zu ein er 

anderen Einschat:wng: Rldder, Unerfulltes Grundgcsetz.? In: vorgangl' Nr. 37 (l.97.9). 101. 
9 BVcrf E Ja, 1 (Abhor- Uncil). 

10 ßVerfGE 0, 3} (SOntlervOlurn zum Abhor-Urtetl). 
11 BVerfGE 39, JH (IORadikalen .. -Beschluß). Zur B,mdbre'lte der Kfltlk vgl. Bocken(ordc, Verh:llli.'nsge­

w:thr oder Gesinnungstreue?, 111 : ders., Staat, Verfasslmg, DrIllOKr.lII(' (1991), :1.77H.; Abendrolh, Dls 
Bundesver(assungsgnlch[ und dlc ßcruf~\'crbo[c im oUt'milchen Dienst, in: den., Arbctterkl.use. SU :H 

und Verfassung, 19S H.; Schlink. Dt'r Sta.lt 1976, ))s H.; Dt'nningcr, Vcr(a.JsungSl"rcue lind Schur.z. der 
v.rr..,ung. VVDStRL J7 ('979). 711. 

12 BVcrfGE )9. rund S8 . .203 (§ 218 SlGB/Schwangerschafts3bhruch). 
I} llVcrfGI! JS, lS 7 (Grulldl3g~n-V('nr;\);). Aus dem Kahll1en Wlnl die lYcnlgg.,bnte Aul!t:rllng elOes Mil­

gliedes der Bundesregierung kolportiert, rn.ln werde ~I(,.h von den _;lcht Arschlochern In K;l rl sruhc .. naehl 
.. die Ostpoluik bPUllOl, ehen ... lassen. Zil . nach Leicht, DiE ZEIT (Fn. 3)' 
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Unübersichtlicher wird die Lage in den 80er Jahren. Die Freude der Christdemokra­

ten am Verfassungsgericht erhielt, bald nachdem diese die Kanzlennehrheit stellten, 
durch die Urteile zur Demonstrationsfreiheit" und zum Volkszählungsgesetz von 

1983'1 erhebliche Dämpfer. Ein Trost für diese, daß das BVerfG, nachdem es 1978 die 
sozialliberale Wehrpflichtnovelle kassiert hatte, ,6 nunmehr die von Christ- und Frei­
demokraten ersonnene »lästige Alternative« des Zivildienstes absegnete und dabei 
das Kunststück fertigbrachte, dessen gegenüber dem Wehrdienst drei Monate längere 
Dauer mit dem an sich klaren, entgegenstehenden Wortlaut von Art. lla II 2 GG zu 
versöhnen. '7 Ein weiterer Trost für Staatsfreunde: Die Protestform des zivilen Un­
gehorsams fand in der ersten Mutlangen-Entscheidung zwar Erwähnung, aber im 
Rahmen von § 240 StGB etwa als Grund, die Verwerflichkeit der Nötigung zu ver­
neinen, keine Gnade." Obwohl sich die knappe 4: 4-Entscheidung bald zu festigen 
schien, '9 überraschte der Erste Senat schließlich Publikum und Fachgerichte mit 

einem »overruling« und befreite diese Form des symbolischen Protests immerhin 
vom Odium der Nötigung.'o Und brachte damit - und mit der '995 wiederholten 
Beantwortung der Frage, ob Soldaten unter dem Schutz von Art. 5 I GG unter 
Umständen Mörder genannt werden dürfen" - die durch eine seit insbesondere der 

Ltith- Entscheidung" verhältnismäßig konsequente, vermeintlich allzu liberale'J 
Rechtsprechung ohnehin gereizten Staatsfreunde gegen sich auf. J, 
Die Kritik am BVerfG, so die Bilanz, wechselt von Fall zu Fall die Seite." Da das 

Gericht, streng genommen, keine Vergleiche schließt, kennt jede seiner Entscheidun­
gen Sieger und Verlierer, denen die Niederlage nahelegt, ihre Enttäuschung durch 

Urteilsschelte kleinzuarbeiten. Solcher durchweg am Ergebnis orientierten Kritik 
entgeht das Gericht auch nicht dadurch, daß es unter der Flagge »praktischer Kon­
kordanz« Kompromisse sucht", mit "verfassungskonfonnen Auslegungen« dem 

14 BVerfGE 69. }15 (Brokdorr) . Insbesondere die VerpflichtulJg der Slcherneitskrahe zu versammlunj:;s­
fin:"undltchcm Verhalten (sog. Kooper.uionsprtnz.lp) SHC.ß in Kreisen der E"ekutive auf wenig Gcgcn­
Ij ('b t . 

'5 BV"fGE 65, , (Volhd l lung). 
,6 ßV"fG E 48 , )27 (Wehrpflicht I). 
17 ßVtrfGE 69, I (V{:rlangl'rung des Zivddit'll$(t' .s) . 
! 8 BVc: rfGE 7}, 206 (SIl7.blocbdt' Mutlangcn I). Die Stimm engleichheit rm Ennen Senat fuhne gem. § 15 III 

3 ßVerfGG d:lzu, daß em Vl'rb.!>.S un j)sverstoß nicht fe sigestellt werden konntl'. 
19 Weitere En u.d1eidungen zu Sitzblockaden: ßVerfGE 76 , II I (Sitzblockade Neu-Ulm); ßVerfG NStZ 

]99',179, NJW 1991,971 und NJW 1991, l6SS (Aufrufe zu Sitzblockaden). 
20 BVerfG NJW 199 5. 1114 (Sltz.blocbde G ro/h·n~.slin~e n ) _ Dreh· unJ Angelpunkt dic. $t~~ Mcinung~wJ. n ~ 

dtls Juf der BJ.,is veranderu.' r Meh rht'It ~ \"('rhaltl1is s t' Im Erstcn Senat ist fre'dlch d.i(,.' UnbcStimmdH:'it dc-s 
»vergeistiglen GewJltbegnfis .. Iln Sinne von An. 10) Il GG. Vgl. hierzu auch BVerfG E 87, 406. 

2' BV,rfG NjW '9% '94) und ßVerfG NJW '995, ))0). 

22 ß VerfGf 7, liJ8 (BoykoU3Ufruf).: vgl. auch E. 25, 256 (Bltnkfuer). Auch die Luth· En m:heidu ng war 
seinerzeit kaum weniger kontrovers nls heutige Sprucbe zu An. 5 I GG, die ;115 7.U libl' rn l gescholten 
werden. Es cmbehn nichl einer gewissen Ironie, wcnn F. K. Fromme, die Staatskas.J3ndrl vom M:lin, der 
in der Lu{h~ Enuchcldung fundiert en Dogm:1 rik z.ur Memungsfl'elheit, .in Milde zun]ckbli ckend, ei ne 
gewisse zeitgeschichtlicht Berechtigung nicht Vl'rs:tgen will. aber im gleicllcn Atemzug und Argument 
doch da'l.u auffordere , Jen Schutzbcrcit:h von An. 5 1 GG In t'iner kon soliJiert(,.'n, vom Sch:ncen Jl'r 
Vergangl'nhe:it befreiten Demokratie clnzuengen. 

2) So Schmitl Gbl'sl'r, JZ 1983,95 H.; Wunenberger, NJW '98), J 144 ff.; Kriclc NJW 1994, df97ff. 
24 N icht immer 1.1uftn deren Argumente so au~ dt:m RuJer WH! Rocllcekl's Dictum: . Sm:bloc: bden !; ind 

$I! bril ,' Gelsd n:thmen ... (N1W' ] 995 , 15:'5( 1527 ). VgL auch Ruthers, Als Motor des üug~ l s les 'Ungeeign et 
(FAZ \". 9.6. 1995,1 0) , Jc.r d,:m BVe.rfG vorwir ft . es bcu1;c sich nem u'itgeist. Den Sold.lt l'n~ ße.s c hluß 
halt cr fur "ein seltsames Gemisch aus Schizophren ie und systematischer Heuchcl e l ~ (l~ AZ v. 1.1.. 5. r995). 
Rei fenr:uh, Wider den Ze lc g~1 St, (FR v. 29. 11. 199 5). 11 bth:aupt~t mit ~utt'n Grunden das Gegenteil. So 
e~t: hCllH der Zelt·, im Untersch ied zum Weltgc lSt \Vohl eine Fr:\ ~~e der Perspektive. 

25 Was nielH nur furdie Parteien vcrh.ssungsn·chtlic:hcr Streingkcllen, sondern auch f\)r elnh;c profe.<;slonl·lIe 
ß eob:\clncr gi lt. 

26 Gute Beispic-le fu r (be methodische Angreifbarkt il der Abwagullg n:tth Maßg3be " pr akti~c h('r Konkor~ 
dan'l. • . \lnd die cnI-ichcid ungcn 7.ur Pa r.ldoxie ci.n('r ~ ch risrhchen Gemc-lnscha(tsschule .,. - ßVerfG E 41, 29 
(ßadcn~Wunt.) ; 41, 65 (Bayern); 4 1,88 (Nordrhein·W(,.'st f.) - und zum Schulgebet (ßVt:rfGE 52,22); vgl. 
daz.u ßocken forde, obv 1980. )2.)). 

3 
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4 offenen Konflikt mit dem Gesetzgeber ausweicht oder mit »Schlüsselbegriffen«'7 
wie vor allem der Verhältnismäßigkeit'S operiert, die einer Entscheidung die uner­

bittliche Schärfe nehmen (sollen). Denn unabhängig von solchen Strategien wird das 

BVcrfG stets als zu streng oder zu nachgiebig, seine Entscheidung als zu pohtisch 
oder zu juristisch etc. kritisiert. 29 

Ir Der Kruzifix-Konflikt 

Der vom doppelt falsch sogenannten "Kruzifix-Urteil"lO losgetretene Streit verläßt, 

insofern vergleichbar dem Verfassungskonflikt um die WiederbewaHnung, die Bah­

nen vorhersehbarer und routinierter Urteilsschelte. Damals, ein knappes Jahr nach 

der KO!1Stituierung des BVerfG, wie im Sommer '995 schlägt die Kritik am Ergebnis 

um in wütende Angriffe auf die Institution VerfassungsgerichtsbarkeiL Damals wie 
heute, auch das dürfte keine zufällige Parallele sein, droht die Exekutive mit Boykott 

bz.w. praktiziert solchenY Hemmungsloser freilich als seiner7..Cit die Mitglieder der 
Adenauer-Regierung laufen dieser Tage die Gegner des Kruzifix-Beschlusses Sturm 

bis Amok. 

Sommer und Herbst '995: Kein Tag vergeht, an dem nicht ein weiterer kirchlicher 
Würden- oder politischer Bedenkenträger, je nach Temperament, sein Unverständnis 

oder Entsetzen bekundet und, je nach Verfassungstreue, seinen Protest äußert oder 
zum Widerstand aufrufL)' Die Entscheidung über das Kreuz im Klassenz.immer 

entzweit die Republik. Dem Kanzler ist sie schlicht unverständlich. Andere sehen in 

ihr eine Erpressung der Mehrheit der deutschen Bevölkerung, eine "Gefahr für den 

Fortbestand der sozialen Marktwirtschaft" '3, wenn nicht gar den Untergang des 

christlichen Abendlandes, zumindest aber die Umrisse einer "kreuzes losen abend­

ländischen Gesellschaft"l·'. Bayerns ehemaliger Kultusminister Hans Maier, der 

Vater des vom BVerfG als verfassungswidrig gerügten § '3 [ 3 der Bayerischen Volks­

schulordnung (»In jedem Klassenzimmer ist ein Kreuz anzubringen.«), und sein 

Glaubensbruder, der Kardinal und Erzbischof vOn Freising und München, stellten 

die Tat (gotrlob nicht die Motive) der Senatsmehrheit gar auf eine Stufe mit den 

atheistischen Bilderstürmern des Naz.i-Regimes. Und der um schiefe Metaphern sel­

ten verlegene Finanzminister Waigel fragte die Richter, "ob sie mit dieser Entschei­

dung nicht auch Hand an die Wurzel ihres eigenen Geriel"s gelegt« hätten." 

27 Vgl. Denninger, VcrfassullgsrcchdtclH,' Schlussclbcgnffc, in: Jers., Der gCb,lIlJlgtc LeV\;ldun , 15 S H. 
18 Ein pl':lgnJ llt ts: Brisptl'l: BVc:d C E 50, 290 (MitbeStImmu ng) li nd atlS n cuC're r ZeH BVerfG EuGRZ 1994. 

145 ff. (Gmnabis). 
29 Nicht sehen trifft solche in der ZU$rl mmensc h:1u gegensatz.hchl' Kritik ein und dieselbe Ent ~t hcidung. 
30 Weder handelt es sl\,:h technisch um ein Urt eil (\'Irlmchr um ei nen Beschluß), noch ~('h[ es nur um da.." 

Kruzi fix (vielmehr auch um das .schlichte Kreuz ohne Dar~tcllun~ des GeKreu zigten ). 
31 An~(' s lc ht s dcs I:\xt:11 Sprachgebrauchs In dc.n k.t/~tt~ n ~'1o n;1tel1 (" r; J. .1 lH:h Ross, un tt'1l Fn. 35) ISt Jar:llJf 

hinzuwcls('l}, (bl~ SICh die Opposition der ßaycnschcn Staa t:> rq';lcru ng };q;cll den K::l rlsruher ß (' .~c hluß 
nicht ;lJs ziviler Unge-hors:1m adeln b fk Der vo n ihr Inlll1crte Gesetze ,besL' hluß im BJyt.'Tlschen Landtag 
i~ t m:1skicner Recht~ungchorsam. 

F Von den , .... hllmen Berichten und Kom tn cnta.rcn sidn- nur Knapp, Die fr:lU in de r Zcmnlc kril~g t den 
ersten Arger ah , FR v. 16.8. 199~; Jun f;.el , Dl t' u n~w.:h rb ;} rL' Kirche, FAZ Y. 14 .,9 .1995; SchoSlack, Die 
Preußen sit7.cn Jct7, t In Karlsruht , FAZ \,. 25.9.1995; Gunt hC T, D;'l5 Recht, die ."1ornl und die Mehrheit, 
FR v. H. S. 199 5 und Weh kr, Der K,1I11 pf gegen Kar! sruh{', In: OiE Zn T N I'. 49 (1995). 

)) Su .,lIen t:mstC:$ da Bi schof von Hdd(.·shclnl, FAZ v. 25· S. 1995· 
34 Kardln3! M6sner, Bencht der FR v. I :' .. 8. 1 99 ~. 

3.S fR \1.17 . 8. und 9.'). 1 99 5·lur ~u fs Ganze gehenden, :luf die fnslt lution der Verb sHl ngsgenchlsbarktl( 
z:idt'ndcn Kritik vgl. d](~ Erklarun l; vOl1Justizminl5tcrn dcr SPD und des Bundms 90/ D Ic Grunco, FAZ v. 
2~. S. 199 5. Vg,l. .Illßcrdem :\ugs tcin, H:lIIde w tJ; vom Gcrit:ht. D('r Sp lcgc::] N r. H ( 199S }, )6 (C!n l' Wirre 
Au.1Cke auf d:15 \md ~\.Ig l elC'h t' lne Verteid igu ng des BVerfC ); .Koss, Hurer der Verfass ung, FAZ v. 
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Die Angegriffenen zeigten Wirkung und Abwehrbereitschafr. Anfangs wies der Vor­
sitzende des Ersten Senats die Verantwortung für den Streit ums Krellz den starrsinni­
gen bayerischen Kulrusbehörden zu J6 Dann besserte er, verfahrensrechtlich nicht 
ganz korrekt, in seiner Pressemitteilung den in der Tat mißverständlichen Ersten Leit­
satz nach.)] Auf dem Spiel stehe mittlerweile neben der Autorität des Gerichts auch die 
Verbindlichkeit des Rechts, sekundierte sein R.ichterkollege Grimm.!i Am Ende 
meinte die Präsidentin des BVerfG, die Grenze zumutbarer Kritik sei erreicht. l ' 

Was um Himmels willen hatte das BYerfG , genauer: Was harten dre i Richter und 
zwei Richterinnen seines Ersten Senats im Namen des Volkes entschieden) Nicht 
»Kruzifixe verfassungswidrig«, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung ebenso 
knapp wie falsch meinte. Wohl aber, daß es dem Landesgeserzgeber von Verfassungs 
wegen verwehrt sei, das Aufhängen von Kruzifixen in den Klasscnräumcn öffentli­
cher Schulen zur Pflicht zu machen . Glaubens- und Gewissensfreiheit, immerhin das 
älteste Grundrecht überhaupt und in Art. 4 I GG ohne Vorbehalt verbürgt, verböten 
es, einer bestimmten - hier: der katholischen - Glaubensüberzeugung . mit staatli­
cher Unterstützung Ausdruck zu verleihen. und die andersgläubigen Schüler zu 
zwingen, )~unter dem Kreuz zu lernen or ,--4 '1Jo 

Wer den Blick zwischen der Verfassun g einer demokratischen Republik und § '3 T 3 
BayVSO hin- und herwandern läßt und im übrigen zu Befürchtungen, das Abendland 
könne an kreuzeslosen Klassenzimmern untergehen , Abstand zu halten vermag, wird 
an Beschluß und Begründung wenig Sensationelles finden. Mit (I) der negativen Reli­
gionsfreiheit, (2) der Trennung von Staat und Kirche in einer säkularisierten Gesell­
schaft lind dem (3) daraus sich ergebenden Prinzip der weltanschaulichen Nichtidenti­
fikation sowie (4) dem Grundsatz der Parität von Kirchen und Bekenntnissen sind die 
verfassungsrechtlichen Markierungspunkte vorgezeichnet. Der staatliche Schulherr 
hat sie bei der Veranstaltung von Schule zu respektieren. Regionale Traditionen oder 
Erziehungsziele in Landesverfassungen, wie die bayerische Ehrfurcht vor Gott 
(Art. 13' II BV), erlangen auch im Durchgang durch das föderalistische Prinzip nicht 
die Kraft, bundesverfassungsgesen.lich verbürgte Grundrechte eiozuschränken.4 ' 

Daß diese, wenn ihre Verletzung ft'stgestellt werden kann, legislativen Mehrheiten in 
den Arm fallen, also minderheitenschützend wirken, liegt nicht an Karlsruhe, sondern 
der Struktur so lcher Vcrbürgungen als negativen KompetenzbcstimmungenY 
Kann mithin das von der Mehrheit des Ersten Senats befürwortete Ergebnis schwer­
lich als anstößig bezeichnet werden, so gibt noch weniger deren Sprache Anlaß zur 
Beanstandung. Freilich macht die Senatsmehrheic unverblümt und (für viele schwer 
erträglich) unmißverständlich deutlich, daß das Kreuz nicht zugleich für die einen 

1.9.1995. der die .. Ruckkchr tur G,·s lnnungs(3lersch3.rt ~ bdurchtet. AusFiJhrhcher: 0("[5., Die unge­
licbte Legatitll, in: Merkur 1995, 1084 H. (lOtc: n:ss:l.nt ist du: Intcrprc1.:llIon des Kru zifix-StrettoS 31s 
ronscl7,ung der BrclH-Sp:tr-H)'Slcrie) und Herz. Rt·.1kt iunan: Vor~tel1unbi:n , In : Merkur 199 5. II .p ff. 
Kutscha, Gom:rdammerung In K<1r! sruhc, in: Blauer rUf deutsche u. internat. Politik, H. 10 (1995). 
diOignostiziert cin .. bigottes Verhahnis zum Rechusu :n. und Akzcpu.nzproblcmc . 

.16 Hierzu auch Czc:rm3k, NJW 1995, ) }48 (f. In krms:chcr Distanz. z.ur Sen:usmchrheu. hinsichtlich Art. 4 I 
GG jedoch 311 cs :mderc ... Is ubcrL;eu ~ l.' nd: Link, NJ\'\' 199 5, JjSJ rr. 

37 Presseerkl. des Vi l.cpr.\Jldcntcn des Ersten S<.' mus . FR 11. 12.8.199 5. Der I. Lci[sJlZ lautee ,.D,e Anbrin­
gung eines Kreuzes oder Kru'I.ifixcs in ch:n nrcrnc.htsraumm t'iner sl;\:.ulichen PflH:hlsehule, dll." hmc 

Bl'kcnntnlsschule iSl.llerstoßt gegen Art. -4 Ab .... I GG.~ Die Korrektur praZiSL{~nt' , WI(' aus den Beschluß­
grunden t'rsi c-hdlCh. daß nur die .. sraLltltch rlngeordneu: . Anbringung vc rfassunbS"widng ISt (EuGRl 
1995· J59). 

J8 Grimm, Unter dt.'m Ct'setz , FAZ v. 7·9. 1995 . 
}9 limb:u.:h, ... Die Grenz('Jl sind erreicbt .. (IntervLe w ), Der Splcgel Nr. 35 (1995). H ff. 
40 EuGRZ 1995,36) . 
4' Das scheinen die dissc:ntl(:rcndtn Richter 1. 1.1 ubersebclI (EuGRZ 1995. J66ff.) . 
. p Aus rul1 r1ich datu Dcnninger, Ocr Emu'lnr und das allgcm('lO(" Gesetz, KJ 1995.4.2.5 H. Eben das Vl' r­

kon"l Link , NJW 1995. 3148 rf. 
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6 und in einem Kontext als christliches Symbol, für die anderen und in anderem Kon­

text als nur kulturelle Errungenschafr und Verkörperung abendländischer Werte 

herhalten kann." Schließlich fehlt auch der besonders häufig attackierten Metapher 

>unter dem Kreuz lernen« jeder Überraschungseffekt. Daß »unter dem Kreuz« 

Handlungen von verfassungsrechtlichem Belang geschehen können, stellte das 

BVerfG bereits lange zuvor in seiner Entscheidung zu Kreuzen in Gerichtssälen 
fest.+! Es kann also keine Rede davon sein, die Kruzifix-Mehrheit des Ersten Senats 

habe »mit der Brechstange argumentiert«," wie ein ehemaliger Verfassungsrichter 

meinte kundtun zu müssen. Im Gegenteil ist jenem BVerfG, das unter aktiver Mit­

wirkung eben dieses Kritikers die Vor-Urteile zum Kruzifix-Beschluß fällte, vorzll­

werfen, daß es in punctO »christlicher Gemeinschafrs(?)sehule« und Schulgebet nicht 
den Mut hatte, die Säkularisierungsgewinne des GG argumentativ einzulösen, statt 

dessen ein Exerzitium zur Unbestimmtheit des Rechts·" vorführte, dem die Senats­

minderheit in ihrem abweichenden Kruzifix-Votum nun freudig nacheifert. 

Aus dem eogeren Kontext des Kruzifix-Besehillsses ist nicht recht zu ersehen, was 

genau es war, das die Deiche der (wohl überwiegend geheuchelten) Empörung an­

stach. Dem Bruch mit der Rechtsprechung zu Schulgebet und Gemeinschaftsschu­

len. wiewohl beachtlich, fehlt für sich genommen die hinreichende Brisanz. Auch 
wegen dieses Bruchs nunmeh.r befürchtete Einflußverluste der Kirchen erklären 

nicht angemessen das teilweise hysterische Gezeter über die möglicherweise kreuzes­

freie Zone Schule. Daß Pol.itiker mit rechtspopulistischen Neigungen, denen die 

ganze Richtung des Ersten Senats oder das Verfassungsgericht als Kontrolleur nicht 

paßt, als Trittbrettfahrer des Kreuzzuges gegen Karlsruhe allf billige Zustimmung 
aus waren und zugleich dem BVerfG vor anderen .allzu liberalen«, sprich: grund­

rechtsfreundlichen Sprüchen - zumal in Sachen Asyl" - den Schneid abkaufen 

wollten, läßt sich mit einer Reihe von Äußerungen belegen" und führt zurück zur 

Frage nach der gefährdeten AutOrität des Verfassungsgerichts. 

43 ,.Das Kreuz gthort nach wie vor zu d~n spe1..d'j sc h~n Gbubcnssymbolcn des Christentums. Es ist g('ra­
dezu sein Glaubenssymbol schlechthin. Es versmnbildlicht dlt: im oprertöd Christi vollzogene Erlösung 
des Menschen von der Erbschuld .. (EuGRZ 1995, )64). D.1gegen stellt d;l.· dissentierende Minderheit 
apodikt:isth die empirISch mehr :ll s- .,ngreilb:l.re und norm.HlV fr.1gwurdlge Bt h3uprung auf: ... Es m.lg $eln. 
daH In ('1Ilt:1ll Schule:, c.:hri stli chen Glaubens beLln Anblick des Kreuzes 1m Klas!i(:nl.immcr h: ilweltt du'!'­
J~rugeo Vorstellungen geweckt werden, die von der Sen:ltsmehrhcLt als Sinngehah des Kreuzes geschildert 
werden. Fur den rJlehq; laubigcn Schuler hmge-gc n kann das nicht angenommen werden. Aus seiner Sicht 
bnn das Kreuz im KI i1$fcnl..lmmcr nicht die Bedeutung eines Symbols {ur christliche Glaubensmhahe 
haben, ~ondern nur d;,' eines Sinnbilds fur die Zielsetzung der christlichen Gemcinschoftssl.·hule, namlLch 
fur die Vermittlung der Werte der :lhcndlandischcLl Kultur, und d:lnl.'bcn noch di,' dncs Symbols einer vOn 
ihm meht geteilten , abgelehmen und vielleicht bck;irnprH:n religiosen Uber7.elJgun~. (EuGRZ 1995. 
)68). 

H BV. dGE )5. ))6. 

"5 ßenda, einer der AutOren der Schul~cbe[s' unJ Gcmeinschaftsscllulen-Urtt:ile. 2it, nach Frommt, Wenn 
ein Gericht zuviel will (Fn. )2). 

-46 Die . christlil.·hc Gemeinschaftsschule .. slgnaiJsien bereIts Im Bc~rjff eine Paradoxlc, die dem Gericht 
hätte auffallen musscn. Wenn in der Uru:ihbegnindung (BVcrfG l -4I, 44 H. u. 77 H.) v(ln »religiosen .. 
bzw ... chri:;tlichen BI.··wgen« du: Rede IS{, so mag man diese im Hinbhck :tuf Art.711l oder V GG (ur 
verbssungskonform hallen, sollte sich dann !reihel, uber du Konzept der .. Geml.'lflschaft .. Gedanken 
milchen. (Krit. hieTzu Renck, Aktuelle Probleme der christhchen Gcmeinschafts.sch ulc, K] 199-4,488 ff. 
mw Nac:hw.) Die These, d3s ScilUlgebel als .. religioser Ilekt.-nntnisakt, das außc:rhalb des Religionsulllcr­
richts gesprochen Wird, Ist flicht Teil des aJlgcnlcLIlcn Schuluntl.'rnd\l5, der Im Rahme" des St3ltltchen 
Bildungs- und Erziehungs:mftr.lgs ertcilt wird .. (E p, :t)8 L), erscheint bedenklich genug. Jedoc:h die 
Schlußrolgerung, damit falle Jas SchuJgcbel ,", ;!'lIeh nichr unter die Vermutlung christlicher Kultur- und 
Bildungswerte ... (5. 2)9), ISI chlt:chlcrdings :absurd . - Allgemein Zour Unbestimmtheit: Frankenberg, Der 
Ernst im Recht, )0) f. 

-47 Hier ist frl.'dich der Zwc-itc Senat :'Im Zug. 
48 1m AnschluB an die Ableitung eines -.. Rechts ;!,u( d:ls K.reu 2IJ lur die christliche Mehrheit der bayer. 

Bevolkerung W;L.rme der Bayer. MlLl isterpr:lsiJl.'nf Stoiber des BVcrfG davor, den A:.;ylkompromiß .lUS-

7..uhebeln (ßaich[ der FAZ v. 9.9. [995)' Vgl. auch KnJpP, Die frau in der Zentrale."" fK v, 16.8, 1995; 
fromme, ElLl Ruf Wird verspielt, FAZ v. q. S. 1995 · 
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Ill. Aluorität und Velfassungsgerichtsbarkeit 

Was gefährdet ist oder sein könnte, muß, so will es die Logik, zunächst einmal 
existieren. § 31 BVerfGG gibt einen Hinweis auf die Autorität des BVerfG: Seine 
Entscheidungen haben institutionelle Folgen. Als wichtigste wird dort die Verbind­

lichkeit genannt. § 35 BVerfGG ergänzt diese um den Gesichtspunkt der Vollstrek­

kung. Von den Verfassungsgenossinnen und -genossen sowie vOr allem von den 
anderen öffentlichen Gewalten wird Gehorsam erwartet. Deshalb fällt hinhaltender 

Widerstand des Gesetzgebers , der Aufträge aus Karlsruhe nicht erfül.lt," unange­
nehm auf. Desgleichen Unbotmäßigkeit aus den Reihen der Justi;» · , erSt recht 
maskierter oder gar offener Ungehorsam von Seiten der ExekutiveS>. Selbst übermä­

ßig scharfe Urreilsschelte aus der Mitte des souveränen Volkes5' gilt als unfein. 

Woraus zu schließen ist: Das BVerfG nimmt im politischen System der Bundesrepu­

blik eine hervorgehobene Stellung ein, seine Richterinnen und Richter genießen eine 
besondere Autorität.SJ 

Gleich hinter »Autopsie« definiert der Große Duden, Autorität sei der »auf Leistung 
oder Tradition beruhende maßgebende Einfluß und das daraus erwachsende Anse­
hen und die maßgebende Person selbst; in der Theologie die nicht einsehbare, 

Glauben und Gehorsam fordernde Macht«. H D as Wörterbuch unterscheidet ferner: 
»autoritär« - in illegtimer Autoritätsanmaßung handelnd - und »autoritativ« - auf 

echte Autorität gc~tützt, in legitimer Vollmacht handelnd, maßgebend, entschei­
dend. Kürzer ließe sich sagen: Autorität hat, wer erWarten kann. Genauer: wer 
erwarten kann, daß die mit dem Anspruch auf Verbindlichkeit gesetzten Zeichen 

freiwillige Nachachtung finden. Die Freiwilligkeit, die eine legitime Autorität aus­

zeichnet, verwandelt autoritäre Herrschaft in autoritative M ach t und eine Leistung, 
wie Recht sprechen oder Gesetze beschließen und diese ausführen, in eine Personen 
oder Institutionen zugesch riebene Qualitär. Sie besitzen Legitimität. Auf Freiwillig­
keit sind Verfassungsgerichte in besonderer Weise angewiesen, da ihnen zur Durch­

setzung ihrer Entscheidungen keine Zwangsgewalt zur Verfügung steht. 
folgen wir den Idealtypen legitimer AutOrität Max Webers, so scheiden Charisma 

und Tradition vorderhand als AutOritäts- bzw. Legitimitätsquellen aus. Die These 

49 Vgl. ßvcrrGE 8. 1101z16; 17. 148/1 55; 22, 16}h71 und 25. 167ff., hUlSithd!Ch der Gleidlstellung nicht­
ehelicher Kinder. Zu neueren nicht t rltthgt .. ·n Auftrjgen :.'In den Geset zgeber "gI. S:llgo, KritV [994, 
,6df. 

50 Gezugchen jusLizlelien Unb'ehorsam demonstrierte Jcr BCH (NJW 1988, 17}S) gegt:nuber der Mudan· 
g(·n-Entsc.:hcidung des BVcrfG (E 73.106). als (,'S dLe vcrflssungsgerichtlich z.ugelassene Berticksichttgung 
der Fcrnzide im Rahmen der Venvernichktoit nunmehr In die Strafzumcl sung vcrb;lOntc. V~1. :\uch die 
BVerfG-RiJgc des OLG Nurnberg. es habe sLch .. nLcht mit d~r gebotenen Nuchtcrnhcir mit s('iner Recht­
sprechung luscinandergcsctzt~ (2 BvR 2. [9 /94) . 

5 [ Wahrend dLC~ Kritik mif~litbig('( Urteile durch Regicrungsmilgliedcr gang und gabe Ist und diese dabC'1 
nicht immer Maß halten (siehe CIWJ. die Re:tktLonen :tuf den .. Soldaten«- ßeschluß. auf die jtingstl' Sit~­
blockaden-Entscheidung und zuletzt das Spionage-Urteil), durfte! offener exekutiver Widcnt3nd die 
AusnJhme sein. Als eine solche gilt der Hinweis der Bundcsregierung :lJl den Prasidenlen des ßVnrG aus 
AnlJß dcr Schle)"'r-Entschcidung (E 46, 160), mall werde Sich auch einer verra~sungsnclltcrlic.h verfugten 
Frcilassung dl'r mh:lftiertell Terroristen widersC'(1't ll . 

52. Fur sch:ufc, Souver:lIlit"ltsm:tngd dokumentlcrende Angriffe auf das BVerfG zur neucS(!n SllzblocbJco­
Entscheidung (NJW 1995. II .p) und :turn ... $olcbten- -Bc$chJuß (NJW 1994, 2~43) vgl. Rurhcl's, Als 
Motor des Zelt~cistes ungeclgnet. und die chergchassigen. auf Mißvenaandigung angelegten Aushlle \'on 
Rodlcek t:, Bio-Recht oder die S20nftrnut VOn Gesaß.Protcslierern, in: NJW '995, 1525 H. 

jJ Zum Begriff der Auwrit:tl vgl. Arcndt, \YI:.s ist Aumrit;lr? in: di,-·s., Fragwurdtg,e TraJitlOnsbt·stande im 
politischen Denken der Gcgenw:trc (FrJnkfurtJM. o. J.), "7 H.; J':ri('dnch, Politi sche, Autorit:tl und De­
mokratie, in : ZI'Pol NF 7 (1960), I H.; H t,l rkhl'lIncr (Hg.), Studien uber Autoril~t und Famjlie (Paris 
19)6), insbcs. J H. (HorkhcLmer, 1nCO rl'rLSChc Entwurfe) und 1)6 H. (H. Marcuse, [deengeschichte) ; Sen­
nett, AU(OfLt31 (Frankfurt/M. 1985) und Max Weber, Wirtschaft und Ge..'iellsch:Jft, 5. Auf!. (TubIllgen 
19So) , 122[(. und 55' H. 

54 Fremdworterbuch, 2. Aufl . (1971), 82. 
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8 einer .. außeralltäglichen Hingabe an die HeiJigkeit, H elden kraft oder Vorbildlicb­

keit«" der Karlsruher Richterinnen und Ri ch ter wäre allzu ironisch - ein Ton, der 
auch vo n ihnen nicht sonderlich geschätzt wird" Ebensowenig können wir hier das 

Werk eines »Alltagsglaubens an d ie Heiligkeit von je her geltender Traditionen« 

vermuten" Das Entzauber ungswerk der Aufklärung hat ein für all emal den unbe­

schwerten Rückgriff auf eine ehrwü rdi ge, unbezweifelbare Überlieferu ng ve rlegt. Im 

Kontext einer säku larisierten Gesellschaft müßte das oberste Gericht seine Tradi­
tionsbasis wohl oder übel mit posttraditionalen Mitteln konstruieren. Diese para­

doxe Aufgabe zu lösen, ist ihm weder bisher geg lückt noch im Kontext einer 

demokratischen Republik zuzumuten 'S Davon abgesehen stehen das jugendliche 

Alter der Institution sowie die unabsch li eßbare Grundsatzdebatte über ihre demo­
kratische Legitimität, auf die sogleich I.urückzukommen sein wird, jener für die 

Geburt und Entwicklung einer Traditio n erforderlichen, weihevollen Ruhe entge­
gen. 

Also bliebe, wenn Weber das letz te WOrt hätte, nur der .. Glaube an di e Legalität 

gesatzter Ordnungen und des Anweisungsrechts der durch sie zur Ausübung von 

Herrschaft Berufenen«'". Solche legal-rationale Autorität könnte sich hier au s der 

Verfass ung ableiten und in der Tat einer Institution zugeschrieben werden. Diese 

Autoritätsgrundlage drängt sich auf, ist jedoch so unproblemati sch nicht. 

Am Anfang steht der Text: das Grundgesetz . Es überantwortet unter anderem dem 

ßVerfG »rcchtsprechende Gewalt« (Art. 91) und weist diesem bestimmte Entschei­

dungsverfahren zu (Art.93), die auf entsprechende Befugnisse schließen lassen. 

Allerdings faßt sich das GG kurz hinsichtlich der Mitglieder des Gerichts und ihrer 
Wahl, legt sodann die Ausgestaltung der Gerichtsverfassung nebst Verfahrensord­

nung in die H ände des Gesetzgebers (Art. 94). Der vom Grundgesetz informierte 

Blick entdeckt ferner die Bindung auch des Verfassungsgerichts an d ie Grundrechte 

(Art. I 1I1) und an .. Gesetz und Recht« (Art. 20 II1). All das - di e Elmächtigung des 

BVerfG durch die Verfassung - durchaus prima facie ei ne G rundlage für einen Glau­

ben an die Autorität kraft gesetzter Ordnung. 

freilich: Bei Lichte besehen , offenbart di ese Gr undlage tiefe Risse und Spannungen, 

die an ihrer Tragfähigk~it Zweifel aufkommen lassen. Diese konzentrieren sich, ge­
weckt durch die beachtliche Machtfülle des BVerfG, inshesondere sein Recht, 

Beschlüsse des Gesetzgebers z u prüfen und bei Verstößen gegen das GG zU verwer­
fen, z unächst auf eine präzise Positio nsbestimmung des Gerichts im Verfassungsge­

füge. Zum.1 die in Art.93 I Nr. 1-4 und 100 I GG vorgesehenen Verfahren legen 

nahe, Ln Karlsruhe ein »oberstes Verfassungsorgan. zu vermuten. Diese Stellung 

wird ihm jed och von den Interpretatiollseliten verwehrt. Nach .. herrschender Mei­

nung". Mangels Verfahrensauronomie bleibt dem BVerfG demnach nur der Verle­

genheitsstatus einer >verfammgsorganähnlichen. Institution.60 Und d och so ll es 

S 5 M. Weber, Wirt$ch;lfl und Gc~clischaf[, 124. 

56 Vgl. BV"fG - , Bvl\ '9' /94· 
57 M. \'(leber, Winsch:.[t und Gesellschaft, 124. 

58 Sdbsl wenn di tO Richter imm(,~r Wieder vcrsudH hJbcn, ihren Enuchcidun{;sgriLnden dIe Ruckcndcckung 
einer fr;tgwurdigen Tr;\dLlIOn z.u bl:sorgm. Zur ArgumCnt3tionsfigur der Tradition in der Rspr. des 
BVcrrG vg l. die m:uerl al- und gcdankcnrl"l chc Monographie von Bbnkcnagcl, TraditIon und Verfassung. 
N eue Rechtsprechung und altt' Geschichte \1'1 der R~ht sprcchung des ßUI)dcs\' crfassungst;cnchts (Ba­
den-Baden 198 7). 

59 Weber, WII"l$chaft und Gesellschaft , 124 -

60 Zum Streu iJber die Organqualit:lt vgl. SChlaiCh, VVDSt'RL 39 (1981), 13 3; Jpse'll, SUJlsrc..:ht I. 6. Aun. 
([994) Rn . ~LIS H. ; Stern, St:l<ltSrecht 11, H5 mwN:a..:hw. und PcS"t'alon.l. Vtrf.15sungsprolcßrcchl }. Auf! , 
(1991 ). § 2, Rn. ' } H. Sicht: da2.u insbcs. Art. 94 11 GG Nm §§ 1 H. BVerfGG. 
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dieser Institution selbst geschaut und ausgedeutet werden kann, an einer strikten 
Bindung an das Prinzip demokratischer Legalität fehlen. Zum anderen durchzieht 

seine Entscheidungspraxis ein höchst eigenwilliges Verständnis von und Verhältnis 
zu richterlicher Zurückhaltung. 76 Wenordnungslehre als potentielle Bevormundung 
des Volkes und seiner öffentlichen Gewalten sowie wiederholte Belehrungen des 

Gesetzgebers über die Prinzipien aktiver Sozialgestaltung rlicken das BVerfG in die 

gefäh.rliche Nähe einer sich über das Verfassungsgesetz erhebenden Letztenrschei­

dungsinstanz. 
Wir können bilanzieren: Autorität kraft göttlicher Gnade, offenbarter Wahrheit oder 

ehrwürdiger Tradition kommt in einer demokratischen Republik nicht in Frage. 
Autorität kraft Verfassungslegalität ist von Paradoxien nicht frei. Autorität durch 

Leistung wäre eher denkbar, aber - angesichts der, wie oben illustriert, mal von 

Staats-, mal von Grundrechtsfreunden vorgetragenen Urteilsschelte - höchst prekär. 

Mithin spricht alles für eine paradoxe Interventio n. [n diesem Sinne so ll hier die 
11,ese verteidigt werden, daß das BVerfG seine Autorität dem Konflikt verdankt. 

Genauer: der selbstrenexiven Wahrnehmung gesellschaftl.icher Kontroversen auf der 
Ebene lind in der Sprache der Verfassung als Ausdruck einer »grundlegenden Kon­

vention"n Mit »grundlegender Konvenrion« werden jene Konfliktregeln bezeich­
net, die sich einer expliziten oder stillschweigenden, allerdings nur wirksamen, wenn 
in der sozialen Praxis der Zivilgesellsehaft aufweisbaren Übereinkunft verdanken. 
Als grundlegend gelten in diesem Kontext jene für ei ne einigermaßen zivilisieree 
Austragung von sozialen Kämpfen unverziehtbaren Regeln, insbesondere die Re­

spektierung der physischen und psychischen Integrität der Konfliktgegner sowie die 
Anerkennung ihrer gleichen Freiheit. Di e Bezeichnung . Konvention. soll die Mög­

lichkeit der Änderung und die Notwendi gkeit der Aktualisierung, damit zugleich die 
Risiken einer solchen Übereinkunft hervorheben . Hiermit treten die Mitglieder einer 
Ziv ilgesell schafr als Akteure ins Bild, die als einzelne und in Assoziationen die ver­

schiedenen Öffentliehkeiten »bevölkern" und dort ihre unterschiedlichen Bedürf­
nisse und Interessen, Überzeugungen und Forderungen zur Geltung bringenJs 

Erstens nimmt das BVerfG soziale Konflikte gleichsam von außen als Beobachtungs­
und Schlichtungsinstanz wahr. Und zwar als das legitime, auf Dauer gestellte Auf­
einanderprallen kontroverser Meinungen und Forderungen, Lebenspläne und Welt­

bilder. Das Gericht befi ndet sich damit auf Augenhöhe einer inreressengespaltenen, 
radikal pluralistischen Gesellschaft. Frühzeitig erkannte es, daß Konflikte für ei ne 

demokratische Republik konstitutiv und folglich Dreh- und Angelpunkt für die 
Auslegung der Freiheiten politischer Kommunikation sind." Von Lüth'O bis Brok-

ders. , Ocr gebandlgte Levi~th;"m. I.n H.; Preuß, flHemah sierung des Subjekts, 261 ff.; ders., L('ga lit~t und 
Pluralismus. 22 H. 

76 Vgl. BVeclGE z, 79/ 96; 64. '581168 f. ; 66, 84 / 95 (Zu,uekh31Iung gegenubet dem Gesm gehcr); d.gcgen 
35, Ji J9. I ulid 15. l67/178ff. (w~nig Zurückhaltung gegcnubt r dem Gesetlgcbcr); lS,1241:4o; S4, 
2081115 und 66, 116 (Zuruckhlhung gtgcnuber der JUStiz), dlgcgcn 70, ':Jl /97 und So. 48/S I (weniger 
Zu ruck haltung gegenubcr der Justiz). 

77 Diese Jogrundlegt 'lde Konvenuon . mag auch als demokratische Srrei tkuhu r bCi'.eichnct werd"n. Ausfuhr· 
lieh dazu Frankenberg, Die Verfassung der Republik. AutorItat und Solldam<lt in der Zi"dgcsellschaft 
( 1996), bcs . Ifof. und '91 H. 

78 Ausfuhrlir.::h hIerzu Frankenberg (Fn. 77). Kap. 11 und Rod~I/DubieI/Fra.nkenberg, Die demokratische 
Fra~c (Frankru rt 1989) . 

79 Am pragnantes tc:n wohl im LlHh· Urtcil : - Das Grundrecht auf freie Mt'lnungs3ußt:!rung ist als unmiuel­
barslcr Ausdruck der menschllc.hen Personli chk(.' il eines der vornehmsten Mffischcnrtthtc: ubL'rhaupt . 
Fur ei ne freiheitlich ·demokrati sche St:l:nsordnun~ ist es schlechthin konstitU ierend, denn es ermoglicht 
ersr die standlge geistige Auseinanderset~ung, den Kampf Jer Meinungen, der ihr Lebensc!l'lnent ist." 
(BVcrfGE 7, ' 98/z08; vgi. ,ueh BVco·fGE 5, 85 / )05) 

80 SVClfGE 7, 198. 

Tl 
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12 do>f' haben die Ri chterinnen und Richter - sukzessive, wenngleich nicht immer 

gradlinig - ihr Konfliktbild vom Modell des quietistischen, am idealisierten Markt­
geschehen orientierten , .. rein geistigen Wertstreits« der Meinungen abgelöst und -
mit aU er gebotenen Vorsicht - den .. Kampf der Meinungen«" bis zur Grenze 
.. schmähkritik. 8) ?ugelassen. Selbs t nicht-argumentative, .. nötigende Einw'irkun­
gen«i. auf andere stellte das BVerfG unter den Schutz der Verfassung und beschei­
n.igte dem zivilen Ungehorsam immerhin die Dignität eines disku ssionswürdigen 
Phänomens, um diese Protestfo rm schließlich realitätsnah aus dem Bannkreis der 
G ewaltnötigung zu befreien.') 
Mit solchen Entscheidungen hat das BVerfG, ob bewußt oder nicht, jene Ressource 

gehegt, von der eine Institution zehren muß, die den Gehorsam oberster Verfas­
sungsorganeS6 notfalls weder mit polizeilichen Mitteln erzwingen noch mit Geld 

erkaufen kann. Diese Ressource ist die kritische Aufmerksamkeit und politische 
Handlungsfähigkeit der Akteure in den verschiedenen politischen Öffentlichkeiten, 
die die Vitalität einer Z ivilgesellschaft konstituieren. D aß diese Öffentlichkeiten un­
berechenbar, fragmentiert, in Sraats- und Grundrechtsfreunde, in Gegner und 

Befürworter der Verfass ungsgerichtsbarkeit gespalten sind, tut ihrer Bedeutung als 
Autoritätsressou rce keinen Abbruch . Im Gegenteil : Von einer reinen Akklamations­
öffentlichkeit hätte das Verfassungsgericht bereits auf mittlere Sicht keine Autoritäts­

impulse zu erwarten. Erst öffentliche Kontroversen erzeugen von Fall zu Fall jene 
Reibungsenergien, für deren temporäre Entladung und Ableitung sich eine Verfas ­
sung als geeignete und erforderliche Schiedsinstanz empfehlen und erweisen 

kann . 
Zweitens beteiligt sich das BVerfG, durchaus ambivalent, selbst an politischen Kon­
flikten. Nicht mehr nur Forum oder Bühne für andere, wagt es sich nunmehr selbst 
in die öffentliche Arena, gibt seine üblicherweise als Neutralität deklarierte Zurück­
haJtung auf und wird aktiv. Weniger bei der Frage, ob der Bund das Schornstein­

fegerwesen ordnen dürfe'? oder wie das Nettoentgelt eines ein er Kirchensteuer 
erhebenden Kirche nicht angehörenden Arbeitslosen zu berechnen sei88 . Wohl aber 
stets dann, wenn es die ohnehin nicht immer sichere verfassungsrechtliche Deckung 
verläßt und sich rel ativ unverhüllt mit den öffentlichen Gewalte,, " oder gar dem 
mutmaßlichen Volkssouverän, jedenfalls einer Mehrheitsmeinllngr anlegt. In diesen 

Fällen dekonstruiert das Gericht - eher unfreiwillig - jene mit der Vorstellung einer 
Schiedslnstanz verbundene Doktrin, seme Flln.ktion sei, Frieden zu stiften, und prä-

8, BVe rlGE 69, J II/344 11. 
82 BVerfGE 7. 198 12.08. Vgl. dIe vorsichngcre Formulterull g 1n BVerfGE 2S . 25 61 264 (ß1lOkfuer) und 

ß VerlG NJ W '989, J8 ,/j82. 
S) Vgl. BVcrfGE 60. 234114° ; 62, 2Jo1244 f. Vgl. da7.u Kublc-r, Wtrrschafrsort.lnung und MelnUn&sfrl! ihell . 
84 BVerfG E 69, jq/)44ff. 
85 Oh ne 3b~r - richli ~CT\\'cis(' - ('111 "Recht .. auf z.i,·il cn Ungehorsam zu verkunden. Vgl. ßVerfGE 73, 106 

und st.Rspr. bis zur \'(lende hinsichthch der ßI..'urtc:ilung <1(.'5 . vcrg<"LStl).:lcn G(,\V3ItbC~fl f s .. :\Is nIcht 
v(' T"in b:lr nm ArL10j 1I GG in BVerfG NJW '99 S, 1141. 

86 Jm ubngcn ISt das BVt'rfC hmsic_hdich der Durcbsetz.ung $t!ineT UrtCJ!c 50 machtlos nicht ; vgl. etwa § H 
ß VerfGG und BVerfGE 6, J OO (VolIsm:..:kung d,·s KPD-Vl'rbol,s) . 

87 BVcrfG E I, ,64. 
88 BVerfGE 90, 226. 
S9 Ein solch er' E,II W:lr die Entscheidung z.u . Soldaten si nd Morder", . N ach den Sch:Hf...:n R~ak[ionen \lor 

allem der Exekutiv,= au f freisprechend" Urteile der Strafgerichte - erwanb:u die Elnporung des Bum.les­
mIllisters (ur Verreiclig·ung, ubernuchcnd die Knuk dt!s vormaligen Bundespr;\sid(nten - h;.mc der 
vorsichtige Kammerbeschlu G. Jer diese provukante Außerung in den S, hu('"l.bcrclch von An. S I GG 
einbezog, zw.1nl:)sbufIS JeM Charakt('r em,·r Pancinahme. Vgl. BVerfG NJ\'(f 1994. 29-43 und dlc Emlas­
sungcll oder clgentllch : Aus!nssungen von Rurhers und Roelh:o.:k e (Fn . .. ) und die Kommentare von 
Herdegen. NJ W 1994. 29 JJ H.i Lort'n z NJ 1994.561 rr. und So('bnng NJW 1994 .2926((. 

90 In der Emsdll:'ldung 7.ur Fristcnlosung fuhnc d:1s BVerfG ;ms, d:lß c:I .5 I, 11 :luch von einem ,.~\ lIg('m('mt"n 

Wandel der hieruhcr 10 der Bevolkcrung hcrrst:hendl'n An schauungl'n. mehr irriueren lassi..'n konnc ; 
BV"fGE ) 9, ,/67. 
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sentiert sich selbst als politischer Akteur. Dieser Roll enwechsel ist prebr, was sich 
beispielsweise dann zeigt, wenn das Gericht aus einer die Verfassung überwölben­
den, vermeintlich »o bjekti ven Wertordnung« ei ne argumentative Waffe für sich 

selbst schmiedet, oder wenn es jenseits des Hori zo nts einer stricc interpretation Ver­

fassungs aufträge auffind et und an die öffentli chen Gewalten adressiert . 

Gelingen kann und innerhalb des Rahmens einer demokratischen Republik LU halten 
ist ein solcher Rollenwechsel fr ei lich nur unter der teilnehmenden Beobachtung und 

notfalls protestierenden Mitwirkung einer einigermaßen wachen und kritischen Öf­
fentlichkeit. Fällt diese aus, kann also von ei ner Zi vi lgese llschaft keine Rede sein , 

dann können sich in der Tat die VOn den Gegnern der Verfassungsgerichtsbarkeit 

befürchteten Gefahren einstellen . H ält jene jedoch die Augen offen, und ist sie z um 

. role -taking. bereit, d. h. fäh ig und willens, für die .grundlegende Konvention « 

einzutreten, dann vermag si e als »m ult ik ulturell e Gesellschaft der Verfassungsinter­
preten« die für eine zivile Regelung gesell schaftlicher Kont1ikte notwendigen Prin­

z ipien zu verteidigen." 
Drillem spiege lt das BVerfG das, was es wahrnimmt, nämlich die Konflikthaftigkeit 

der Gesel.lschaft, in seiner eigenen Entscheidungs- und Begründungspraxis wider. 

Allerdings mit der berufs- und situat io nsbedingten Behutsamkeit. Richterliche U r­
teile, das lernt man im juristischen Studium oder in der Referendarzeit - oder nie -, 

sind so z u begründ en, daß der Zweifel schweigt. Deshalb beraten Gerichte ihre 
Sprüche unter Ausschluß der Öffentlichkeit lind bringen ihre Gründe mit Hilfe der 

Relationstechnik auf eine Stromlinie, di e zur »objektiven Wahrheit« oder authen­
tischen Interpretation, z ur o ffensichtlichen (Un-)Begrundetheit einer Klage oder 

ähn lichen Eind eutigk eiten führen so ll. 
Dieser Method e, die alle Einwände zu Grabe tragen, jedenfalls einschläfern will, 
folgen die Mitgli eder des BVerfG nur auf halbem Wege. Nach ihrer geheimen Bera­

tung gewährt ihnen das Gesetz die Freiheit zu offenem Dissens (§ 30 II BVerfGG), 
wobei die D iss identen entwed er anonym bleiben" oder in einem Sondervolum in 
Erscheinu ng t reten kÖnnen.9J Wenngleich die Institution ihr Personal naturgemäß 

mehr oder weniger schwach nötigt, nach außen mit einer Stimme zu sprechen, fehlt 
es nicht an abweichenden Voten, die häufig mehr Einfluß gehabt und mehr für das 

Ansehen des BVcrfG getan haben als die jeweilige Mehrheitsmeinung. 94 Wichtiger 
noch: Die Z ulass un g von offenem Dissens führt eine Transparenz ein, die nicht nur 

der Architektur seines Sitzes, sondern einem demokratisch-republikanischen Stil 
eher en tspricht als demonstrative Geschlossenheit.9! Dieser Stil ebenso wie ihre 

Doppelrolle legen den Verfassungsrichterinnen und -richtern nahe, Abschied zu 

nehmen von ei nem Selbstbild als "Knecht des Rechts «, das sich mit Formeln wie 
"Distanz und Diskretion ., "Dienst am Recht« und dem» Verzicht auf politische 

91 Der zivile Unschor am (im slnku."11 Smne) laßt Sich al s cin solches roll"-uki ng intnprelicri.'Il. Zur Pha­
nomcnologlt~ und no rnl:atlVen Bedeutung dieser Protestfo rm vgl. Fr:mkcnbl"Tg. Z I\"ill'r Ungehor.um und 
rcchllM aathchc Demokralle . JZ 1984 und ders., Der zl\lJl e Ungehorsam :!.u( dem Rechtsweg, m: 
RothIRuehr (H g.), N~lIe SOZ!:l!l ' Bcw~ung(' n In der Bund<-srcpub!.k. 2. Aun. ( 1991). 

92 Vgl. (;lW:l die 4 ;.; Ko ns.tellatlon in de r ('rs[~n und dil.' S : J Konstdl:nunI in der zWt.'ite n Sitzblo(k:tdl'n­
Elllschl'idunS (ßVcrfGE lj . 2.06 und ßVerfG I JW 1995 . ( 114). 

9} Zur Geschich tC' und Pra.X LS der Sondcrvolcn: Lampre,ht, Richter co ntra Rlchtcr. Abweichendt' Meinun­
gen und ihrr Bcdl·ulun .... fur dIe Rcchl.): kultur (Baden-Baden 1992). 

91 vieh\: Ehrcn- und Aflsehensrettungcn waren - nie unslTC:ms - d ie Voten der DIsSidenten und D lssltJen­
un nen zum Abhor-Urtell (E jO. J/ }} fL). Z u den Entscheidungen betr~Hcnd die Fristl'nlosung. Cl9. 
1/68 ff.), die Treue pfli cht (E 39. 178 H.). die Pancicnfman ziC'nm g (E 7}. 401 1o j rL). dH.' I)Jrlam. Ko ntrolle 
der Gc:hi.·imdlens te (E 70. J2 '1 / J66 ff.). di(" N euordnung dl'$ Re h lS de r KTH:gsdll'n Stvc:rwcl~crung ( E 69, 
I/57 H.) und uh,:r Str.lfb:ukClt des UOl!;'lllgS nll{ C:mnahi5-Produkten (E 90. I .. SI.! 12 rr.). Vgl. dazu auch 
L:lmprcclH, RIchteT cont ra RIch ter (fn. 9J). 

95 Daß SIch die Insl.1l lation des Dlss~:n~("$ auch funktionaltst i.sch imcrpretleren laßt - elwa n:.ch Maßgab\' 
.... on Luhmann, Legitimation durch Verh.hren (NeuwiedJ ßerlill 1969) -, liege auf der Hand. 
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Ambitionen« in einem »entsagungsvo lle(n) Amt«96 noch angemessen beschreiben 

läßt. Die Entsagungen waren vorgeze ichnet durch di e Maxime. nach der ein Verfas­

sungsrichter nicht verteidigt. nicht kommentiert und nicht .. auf Angriffe. Kritik und 

Unverstand« reagiert." Im Kruzifix-Konflikt - freilich nicht erst hier9s - demon­

strierten die An gegriffene n ein deutlich anderes Selbstverständnis und Sclbstbewußt­

sein: Verfassungs richterinnen und -richter lassen sich auf öffentliche Kommunika­

tion ein .'> Wer das als .. Entscheidungs-Marketing. kritisiert. muß sich fragen lassen. 

ob so lche Kritik nicht die sel bstexplikative Kraft von Urreilsgründen überschätzt. 
heimlich noch immer der Sehnsucht nachgibt. der Zweifel möge schweigen. oder 

aber sich dagegen spern. das BVerfG in die nüchterne Realität einer demokratischen 

Republik einzufügen. 

Schluß bemerkung 

Das auf die Legitimität des Konflikts gegründere Ansehen des BVerfG. obwohl von 
Ambivalenzen nicht frei. hat einiges für sich. Der permanente Rollenwechsel sowie 

die veröffentlichten internen Differen"en arbei ten beharrLich der verbreiteten Sehn­

sucht nach einer quasi-transzendenten Instan" entgegen. die ein für allemal das letzte 

Wort hat. Mit 4 : 4- oder 5 : J-Entscheidungen. Kursänderungen. overrulings und 

Gren züberschreitungen demystifi zicrt ein Verfassungsgericht sich selbst und warnt 

zugleich vor einer Überschätzu ng des Legalen.·oo Eine derart kommunikative und 

streitbare Entscheidungspraxis legt uns nahe. Abstand zu halten von Dämonisierun­

gen oder Idealisierungen dieser Institution. Als Hüter und Streiter zugleich bleiben 

Richterinnen und Richter aus Karlsruhe auf dem Teppich einer Konflikt- bzw . Zi­

vii gesellschaft. Sie bekräftigen die Legitimität des unabschließbaren Diskurses über 

die Legitimität. Sclbstreflexiv oder. wie es noch vor dreißig Jahren geheißen hätte. 

dialektisch. 

96 So der eh<,m:lJige Verfassungsrichtl"r Gl'lJ;cr, ZH. nach Lamprt.'chtlMalanowski, Richlt!r machen PolicLk 
(Frankfurt/ M. 1979).9. 

97 Gei~"r (Fn. 96). 
98 Geiger predigte oHcntlich W'lSSf'r und trank heimlich Wein: Er selbst publiZierte! semen Dissens mit der 

RlclHermehrhcit in S,lchl'n EVG.Vert lö' g. Vgl. jZ 1953, J9 und Lictzmann, D:\s ßundes\'crrrnungsge­
richl, IOJ. Aue.1I Olndere Mllgltcdl'r des BVeriG haben sICh nicht davon abhalten I.lsscn, En(.schC"idun~cn 

7. U nlautern oder z.u verteidigen. 
99 Vgl. nur Grimm. Unrer dem Gesetz (Fn. JS ) und LImbaeh, Die Grenzen Sind erreicht (Fn. 39). 

100 Vgl. Ehrljch, Grundlegung der Soziologie d e.~ Rechts, J. Au n. ( 1967), Vorrede, 
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